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Smart Contracts



«Martin Steiger wird die  
einige rechtliche Aspekte 

beleuchten.»



Vertrag?



Vertragsfreiheit: Freiheit, ob,  
mit wem, in welcher Form und  
mit welchem Inhalt ein Vertrag 

geschlossen wird



Code = Law?



«Zum Abschlusse eines Vertrages ist  
die übereinstimmende gegenseitige 
Willensäusserung der Parteien 
erforderlich.» 

Art. 1 Abs. 1 Obligationenrecht (OR)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a1



https://github.com/jorisbontje/cll-sim/blob/master/examples/i_want_half.cll



Smart Contract ≠ Vertrag, 
sondern IT-basierte 
Vertragserfüllung



Form?



«Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur 
dann einer besonderen Form, wenn das 
Gesetz eine solche vorschreibt.» 

Art. 11 Abs. 1 OR

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a11





«Ist über Bedeutung und Wirkung einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Form nicht 
etwas anderes bestimmt, so hängt von 
deren Beobachtung die Gültigkeit des 
Vertrages ab.» 

Art. 11 Abs. 2 OR

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a11



Smart Contract ≠ gesetzliche 
Schutzfunktion durch 

Formvorschriften



Grenzen?



«Niemand kann sich seiner Freiheit 
entäussern oder sich in ihrem Gebrauch  
in einem das Recht oder die Sittlichkeit 
verletzenden Grade beschränken.» 

Art. 27 Abs. 2 Zivilgesetzbuch (ZGB)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a27





Law Code



Haftung?





Kein Vertrauen 
ohne Haftung



Kontrolle?



«Unlauter handelt insbesondere, wer 
allgemeine Geschäftsbedingungen 
verwendet, die in Treu und Glauben 
verletzender Weise zum Nachteil der 
Konsumentinnen und Konsumenten ein 
erhebliches und ungerechtfertigtes 
Missverhältnis zwischen den vertraglichen 
Rechten und den vertraglichen Pflichten 
vorsehen.» 

Art. 8 Lauterkeitsgesetz (UWG)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860391/index.html#a8





Notwendig: Rechtsrahmen  
für Smart Contracts



1. Code ≠ Law I: Trennung von Vertragsschluss 
und Vertragserfüllung durch Smart Contracts 

2. Code ≠ Law II: Grenzen der Vertragsfreiheit 

3. Neuer Rechtsrahmen für automatisierte 
Vertragserfüllung: Haftung? Kontrolle? 

4. Dezentralisierte Blockchain: Anwendbares 
Recht und Gerichtsstand?



Vertrauen
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